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entfpred)enben SRobott,

ftntridj, bc« 17. ^mutete 1903,

®on bcm etften ©djlag unb ©treid) fällt ein großer Söoum nidjt gleid);
Sßad nnf einmal nidjt gelingt, gleiß uitb ^cit jmoege beingt.

Gèrridjtmtg bon fie&rlingëpatronaten
unb Seßrftellennadjtueifett.

2ln bie ßoßeu

ginntcme - îUgia'UttQCtt,
foiöie bie

rtciucrölirtjc» u. geiiteituiüijigeu
èereiite u.Snftitute ber Süjtoeij.

(©djiuß.)

3n ben ftantonen bec SSeftfcßweiz, in toeïdjen ba$
Seßrlittggwefen gefeßlicß georbuet ift unb untec ftaat=
ließet Seitung fteßt, ^abeit bie juftanbigen Slmtäfiellen
bie gunïtionen îantonalec 8eßtling3palronate über--

nommen, fo itn Canton Sîeuenburg baé fatttonate 3n=
fpeftorat für SeßrltngSwefen in Code; in ben Kantonen
SSaabt unb ©enf ba8 §aubel8= unb Snbuftriebeparte»
mentj un Sïonton greiburg baS gentralamt für bas
Settlings* unb SlrbeitSroefen.

@2 Würbe ju weit führen, bie Drganifation unb
SBirïfamfeit all biefer üerfdßiebenen Snftitutionen ßier
ausführlich nadßjuweijen. ©etbftüecftänblich ift, baß
folcße ©inridßtungen nicht bon einer gentralftelïe auê
organifiert uttb geleitet werben tonnen, fonbent au8
bent 93ebücfni8 unb bec gnitiatibe bec beteiligten greife
ßeraugwacßfen uttb jeweilen ben örtlidßen Ülerßältniffen
angepaßt wecbert müffen. SBoßl abec erfcßeint e« not»
wenbig unb nüßlidß, baß biefe einec genteinfamen 9luf=

gäbe bienenben Snftitutionen untec ftch enge güßlung
behalten, eitianber gegenfeitig unterftüßen unb beeideten
unb bie gemaäjten ©rfaßrungen auStaufdßen, barait ba§
menfcßenfreunblicße unb gewerbeförbeenbe ÜBect ftch

ftets becbolïtommue, waeßfe unb geöeiße.

3n biefem Sinne ßaben fich int üftärg 1902 bie

Seßrlingäpatronate ber Sdßweij ju einem ißerbanbe
bereinigt, welker bie götberuttgen beä SeßrlingSwefenS
bejwedtt. '£>er SBerbanb, bem §erc ißrof. 3ezlet=$eller
in Sdßaffßaufett atö ^Sräfibent boefteht, publiziert ein
„Bulletin" mit Seßrftellennacßweia, ba§ in bec Siegel
zweimal monatlicß, borläufig bom gentralamt in fÇret=

burg publiziert wirb. ®a8 ^Bulletin Oeröffentlicht un=
entgeltlich ©efueße unb Offerten bon Seßrftellen, weldße
bon ben ißatrouaten mitgeteilt werben. SbiefeS $8or=

geßen ift geeignet, nießt nur bem ©ewerbefianb, fottbecn
audi) ber ©efumtßeit nüßließe îienfte ju leiften.

Sergleidjt man ben heutigen 93efianb biefer Snftitute
mit bemjenigen juc geit UTtfereS erften SlufrufeS im
gaßre 1893, fo muß gefügt werben, baß aHerbingë bie

Seßrlinggpatronate manche neue 3öirtung8ftätten gefunben
haben, baß aber nod) bieel Süden befteßen, bie auSge*
füllt werben füllten.

®aß ein SSebürfniS nadß foldßett Seßrlinggpatronaten
unb SeßrfteHennadjweijen überall üorßanben fei, in ben

Stätten wie auf ber Sanbfdßaft, wirb niemanb ernftlittj
beftreiten wollen, ber bie ßeutigen IBerßäliniffe beë

8eßrling8wefen8 fennt. Um fo meßt ift e8 ^fließt aller
berjenigen Streife, welcße bie üorßaubenen SJiißftänbe ju
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entsprechenden Rabatt.

Zürich, den R7. Januar AN«.?,

Von dem ersten Schlag und Streich fällt ein großer Baum nicht gleich;
Was auf einmal nicht gelingt, Fleiß und Zeit zuwege bringt.

Errichtung von Lehrlingspatronaten
und Lehrstellennachweisen.

An die hohen

Kantons - Regierungen
sowie die

gewerblichen n. gemewliühigen
Vereine ».Institute derSchweiz.

(Schluß.)

In den Kantonen der Westschweiz, in welchen das
Lehrlingswesen gesetzlich geordnet ist und unter staat-
licher Leitung steht, haben die zustandigen Amtsstellen
die Funktionen kantonaler Lehrlingspatronate über-
nommen, so im Kanton Neuenburg das kantonale In-
spektorat für Lehrlingswesen in Locle; in den Kantonen
Waadt und Genf das Handels- und Jndnstriedeparte-
ment; un Kanton Freiburg das Zentralamt für das
Lehrlings- und Arbeitswesen.

Es würde zu weit führen, die Organisation und
Wirksamkeit all dieser verschiedenen Institutionen hier
ausführlich nachzuweisen. Selbstverständlich ist, daß
solche Einrichtungen nicht von einer Zentralstelle aus
organisiert und geleitet werden können, sondern aus
dem Bedürfnis und der Initiative der beteiligten Kreise
herauswachsen und jeweilen den örtlichen Verhältnissen
angepaßt werden müssen. Wohl aber erscheint es not-
wendig und nützlich, daß diese einer gemeinsamen Auf-

gäbe dienenden Institutionen unter sich enge Fühlung
behalten, einander gegenseitig unterstützen und berichten
und die gemachten Erfahrungen austauschen, damit das
menschenfreundliche und gewerbefördernde Werk sich

stets vervollkommne, wachse und gedeihe.

In diesem Sinne haben sich im März 1902 die

Lehrlingspatronate der Schweiz zu einem Verbände
vereinigt, welcher die Förderungen des Lehrlingswesens
bezweckt. Der Verband, dem Herr Prof. Jezler-Keller
in Schaffhausen als Präsident vorsteht, publiziert ein
„Bulletin" mit Lehrstellennachweis, das in der Regel
zweimal monatlich, vorläufig vom Zentralamt in Frei-
bürg publiziert wird. Das Bulletin veröffentlicht un-
entgeltlich Gesuche und Offerten von Lehrstellen, welche
von den Patronaten mitgeteilt werden. Dieses Vor-
gehen ist geeignet, nicht nur dem Gewerbestand, sondern
auch der Gesamtheit nützliche Dienste zu leisten.

Vergleicht man den heutigen Bestand dieser Institute
mit demjenigen zur Zeit unseres ersten Aufrufes im
Jahre 1893, so muß gesagt werden, daß allerdings die

Lehrlingspatronate manche neue Wirkungsstätten gefunden
huben, daß aber noch vieel Lücken bestehen, die ausge-
füllt werden sollten.

Daß ein Bedürfnis nach solchen Lehrlingspatronaten
und Lehrstellennachweisen überall vorhanden sei, in den

Städten wie auf der Landschaft, wird niemand ernstlich
bestreikn wollen, der die heutigen Verhältnisse des

Lehrlingswesens kenne. Um so mehr ist es Pflicht aller
derjenigen Kreise, welche die vorhandenen Mißstände zu
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befämpfen Berufen finb, audj in biefer Stiftung mit«
guwirfen. ®g feljlt blog on ber tatfräftigen SnttiatiBe
einiger wohlgesinnter opferwilliger ißerfonen. 3fi bag
SÖSer! einmal organifiert unb in ©ang gefegt, bann
finben fid) bon felbjï bie erforberlidjen finanziellen Slîittel
unb bie werftätige äJiitfjilfe.

®ag ßehrlinggpaironat farm mit §ilfe erfahrener
ÜDtänner aug ber gewerblichen ^ßrajriS ben jungen ßeuten
bei ber Serufgwahl unb beim 2Ibfd)Iuh eineg ßehr«
bertrageg mit Rat unb Slugfunft an bie §anb
gehen; eg fann mit |>ilfe freiwilliger Beiträge unb
ftaatlidjer ©ubbentionen unbemittelten ®inöern Beiträge
au bag ßefjrgelb ober Vorfd)üffe gewähren unb baburth
eine beffere 3ufitnft eröffnen; eg fann wätjrenö ber
ßeljrgeit, namentlich wenn ber ßeljrling nidjt in ber
gamilie beg Rîeifterg- Kofi unb SBohnuttg geniest, feinen
Schübling gu g-leifi unb fittlicfjem betragen, gu getreuer
Pflichterfüllung, gu pünftlichem 33efud) ber ©ewerbe«
faulen, gu richtiger 9lugnü|ung feiner freien $eit unb

gut Teilnahme an ben ßehrlinggprüfungen anhalten;
eg fann ihn fd)üjsen gegen bie mancherlei ©efafjren,
welche ben ßehrlbtg infolge jugenblidjer Unerfahrenheit
bebrohert; eg fann ihm nach boflenbeter ßeljrgeit bei«

ftehen bei Sluffudjung geeigneter Slrbeitgfteflen ober
ga<hf<hiden, welche ber weiteren beruflichen Slugbilbung
bienen.

®er Sehrftelïen=9îachweig wirb, fofern er gut organi«
fieri unb burd) ©adjfunbige bebient ift, Angebot utrb
Nachfrage im Verfehr mit anbern ähnlichen 3nftituten
regeln, bie erprobten tüchtigen ßehrmeifter namhaft
madjen unb bor notorifdjen Pfufchern warnen fönnen.

®ie Berichte ber gut Qeit beftehenben ßeljrlmgg«
patronate über ihre Söirffamfeit finb Qeugnig beg fort«
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fchreitenben Sntereffeg unb ber mohlwodenben Unter«
ftü|ung ber Vefjörben, genteimtühigen unb gewerblichen
Vereine. SBenn auch Ben leitenben perfonen biele ®nt=
täufchungen unb SRifjerfolge nicht erfpart bleiben, fo
fönnen bodj bie ©efamtergebniffe alg ein hocherfreulicher
ffirfolg begeichnet werben.

®er praftifdje Ru|en fomoïjl für bie gewerbliche
Sugenb alg für bie 3Jieifterfd)aft ift unbeftreitbar. Söie

mancher junge Rîenfd) hat mittelfi ber ßeljrlingg«
patronate bie Sftöglichfeit gefunben, einen feinen Reig«
urtgen unb gähigfeiten enifpredjenben Veruf gu erlernen
unb einen tüchtigen unb gewiffenhaften ßehrmeifter gu
finben, währenb er ohne biefe Unterftü|ung bielleicht
geitlebeng ein Oerfümmerteg, üerbitterteg ®afein hätte
friften müffen Unb wie mancher wohlbefähigte erprobte
ßehrmeifter, ber über mangelnben RachwuthS tüchtiger
Slrbeitgfräfte in feinem Verufe flagt, weifs ben ße|r=
tinggpatronaten unb ben ßehrfteflennachweifen aufrief)»
tigèn ®anf bafür, bah fie ihm einen SeEjrling guge«
wiefen haben unb für beffen fÇleih, guteg betragen unb
getreue ©rfüllung ber bertraglidjen Verpflichtungen
üäterlich beforgt finb.

@g wirb geflagt, bah &ag ßehrberhältnig immer
mehr alg Slrbeitg« unb ßohnberljältnig, b. h- als @e«

tegenheit gur ©rlangung billiger Slrbeitgfräfte einerfeitg
unb alg früher ©elbberbienft atiberfeitg aufgefaßt werbe;
bie jugenblidjen Slrbeiter würben gu früh >^m Familien«
leben, ber tjauglidjen ©rgieljung entgogen. ®ie Verufg«
teljre im gabritbetriebe gebe feine ©ewähr für bag

fittliche unb förperliche ©ebeihen ber Sungmannfchaft
im ©ewerbeftanbe.

2Ber biefe Silage begrürtbet finbet utib ihnen bor«
gubeugen gewillt ift, ber helfe wit, bah einerfeitg burch
eine ©ewerbeorbnitng bag Verljältnig gwifdjen ßehr«
meifter unb ßehrting beffet georbnet unb gefdjüht
werbe, bah aber anberfeifg mittelft gemeinnüfsiger pribat«
tätigfeit aOerortg ßehrlinggpatronate unb ßeljrftellen«
nachweife gefdjaffen werben.

®ie unterzeichneten Vorftänbe, ebenfo wie ber Vor«
ftanb beg Verbanbeg ber fdhweiger. ßehrlinggpatronate
in ©djafffjaufen, werben afle biegbegitglid)en Vemüljungen
gerne unterftühen, fei eg burd) guweifung gwecfbien«

lidjen Riaterialg (ßiteratur, Statuten unb Verid)te Be«

ftehenber ßehrlinggpatronate uttb berg.), fei eg auch
burd) ©titfenbung bon Referenten.

ÜDiögen bie hohen Vebörben ben ßehrlinggpatronaten
ftetgfort bie erwünfchte Slufmerffamfeit fdjetifen unb
benfelben ihre tnoralifdje unb finanzielle Unterftü|ung
gu teil werben laffen. ÜJiögen aber agd) bie gewerblichen
unb gemeinnühtgen Vereinigungen aller Slit überall
ba, wo noch feine ßehrlinggpatronate ober ßehrftellen«
nachweife befteljen, bie Snitiatibe ergreifen gutn Slugbau
eineg menfchenfreunblichen, bem ^anbwerf unb ®e«

werbe nü|lid)en utib gur @h*-'^ gereichenben ©erfegl

Sern, ben 28. Dfiober 1902.

$iir Ben ^JcntvaïDovftanb bes ©^wetj. ©ewerbebereiirê :

Iflräftbent: ©etretär:
1. SMxtfceößetf.

3 tir id), ben 4. ®egember 1902.

$iir bie3entralfommifrtonb.f^U)eij.©emeum.©efellfihaft:
^täfi'oenl : ©efrctäi :

fr. Sunjlltcr. it. DJrtdjter,

®ie dröffttutig beg ©implontumtelg. ®ie in SDlai«

lanb im 3ahre 1905 gur Çeier ber ©röffnung beg

©implontunnelg ftattfinbenbe SlugfteKuug wirb ber

„gtauff. 3tg." gufolge eine Abteilung für fchöne SMnfie,
ferner eine für angewanbte ßunft, für ßanbtrangport«
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bekämpfen berufen sind, auch in dieser Richtung mit-
zuwirken. Es fehlt blos an der tatkräftigen Initiative
einiger wohlgesinnter opferwilliger Personen. Ist das
Werk einmal organisiert und in Gang gesetzt, dann
finden sich von selbst die erforderlichen finanziellen Mittel
und die werktätige Mithilfe.

Das Lehrlingspatronat kann mit Hilfe erfahrener
Männer aus der gewerblichen Praxis den jungen Leuten
bei der Berufswahl und beim Abschluß eines Lehr-
Vertrages mit Rat und Auskunft an die Hand
gehen; es kann mit Hilfe freiwilliger Beiträge und
staatlicher Subventionen unbemittelten Kindern Beiträge
an das Lehrgeld oder Vorschüsse gewähren und dadurch
eine bessere Zukunft eröffnen; es kann während der
Lehrzeit, namentlich wenn der Lehrling nicht in der
Familie des Meisters'Kost und Wohnung genießt, seinen
Schützling zu Fleiß und sittlichem Betragen, zu getreuer
Pflichterfüllung, zu pünktlichem Besuch der Gewerbe-
schulen, zu richtiger Ausnützung seiner freien Zeit und

zur Teilnahme an den Lehrlingsprüfungen anhalten;
es kann ihn schützen gegen die mancherlei Gefahren,
welche den Lehrling infolge jugendlicher Unerfahrenheit
bedrohen; es kann ihm nach vollendeter Lehrzeit bei-
stehen bei Aufsuchung geeigneter Arbeitsstellen oder
Fachschulen, welche der weiteren beruflichen Ausbildung
dienen.

Der Lehrstellen-Nachweis wird, sofern er gut organi-
fier! und durch Sachkundige bedient ist, Angebot und
Nachfrage im Verkehr mit andern ähnlichen Instituten
regeln, die erprobten tüchtigen Lehrmeister namhaft
machen und vor notorischen Pfuschern warnen können.

Die Berichte der zur Zeit bestehenden Lehrlings-
Patronate über ihre Wirksamkeit sind Zeugnis des fort-

: ttrmstni'Slitsdrtk. Istspkon Sl4
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schreitenden Interesses und der wohlwollenden Unter-
stützung der Behörden, gemeinnützigen und gewerblichen
Vereine. Wenn auch den leitenden Personen viele Ent-
täuschungen und Mißerfolge nicht erspart bleiben, so

können doch die Gesamtergebnisse als ein hocherfreulicher
Erfolg bezeichnet werden.

Der praktische Nutzen sowohl für die gewerbliche
Jugend als für die Meisterschaft ist unbestreitbar. Wie
mancher junge Mensch hat mittelst der Lehrlings-
Patronate die Möglichkeit gesunden, einen seinen Neig-
ungen und Fähigkeiten entsprechenden Beruf zu erlernen
und einen tüchtigen und gewissenhasten Lehrmeister zu
finden, während er ohne diese Unterstützung vielleicht
zeitlebens ein verkümmertes, verbittertes Dasein hätte
fristen müssen I Und wie mancher wohlbefähigte erprobte
Lehrmeister, der über mangelnden Nachwuchs tüchtiger
Arbeitskräfte in seinem Berufe klagt, weiß den Lehr-
lingspatronaten und den Lehrstellennachweisen aufrich-
tigèn Dank dafür, daß sie ihm einen Lehrling zuge-
wiesen haben und für dessen Fleiß, gutes Betragen und
getreue Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen
väterlich besorgt sind.

Es wird geklagt, daß das Lehrverhältnis immer
mehr als Arbeits- und Lohnverhältnis, d. h. als Ge-
legenheit zur Erlangung billiger Arbeitskräfte einerseits
und als früher Geldverdienst anderseits aufgefaßt werde;
die jugendlichen Arbeiter würden zu früh dem Familien-
leben, der häuslichen Erziehung entzogen. Die Berufs-
lehre im Fabrikbetriebe gebe keine Gewähr für das
sittliche und körperliche Gedeihen der Jungmannschaft
im Gewerbestande.

Wer diese Klage begründet findet und ihnen vor-
zubeugen gewillt ist, der helfe mit, daß einerseits durch
eine Gewerbeordnung das Verhältnis zwischen Lehr-
meister und Lehrling besser geordnet und geschützt

werde, daß aber anderseits mittelst gemeinnütziger Privat-
lätigkeit allerorts Lehrlingspatronate und Lehrstellen-
nachweise geschaffen werden.

Die unterzeichneten Vorstände, ebenso wie der Vor-
stand des Verbandes der schweizer. Lehrlingspatronate
in Schaffhausen, werden alle diesbezüglichen Bemühungen
gerne unterstützen, sei es durch Zuweisung zweckdien-
lichen Materials (Literatur, Statuten und Berichte be-

stehender Lehrlingspatronate und derg.), sei es auch
durch Entsendung von Referenten.

Mögen die hohen Behörden den Lehrlingspatronaten
stetssort die erwünschte Ausmerksamkeit schenken und
denselben ihre moralische und finanzielle Unterstützung

zu teil werden lassen. Mögen aber auch die gewerblichen
und gemeinnützigen Vereinigungen aller Art überall
da, wo noch keine Lehrlingspatronate oder Lehrstellen-
nachweise bestehen, die Initiative ergreifen zum Ausbau
eines menschenfreundlichen, dem Handwerk und Ge-
werbe nützlichen und zur Ehre gereichenden Werkes I

Bern, den 28. Oktober 1902.

Mr den Zentralvorstand des Schweiz. Gewerbevereins:

Präsident: Sekretär:

I. Kcheibegger. Werner Krebs.
Zürich, den 4. Dezember 1992.

Für die Zentralkommission d.schweiz. Gemein». Gesellschaft:

Präsident: Sekretär:
Fr. Kunziker. N Machter.

Die Eröffnung des Simplontunnels. Die in Mai-
land im Jahre 1995 zur Feier der Eröffnung des

Simplontunnels stattfindende Ausstellung wird der

„Franks. Ztg." zufolge eine Abteilung für schöne Künste,
ferner eine für angewandte Kunst, für Landtransport-
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